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EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT Bescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handel
I.1. Absender

Name

Anschrift

Postleitzahl

Bescheinigungsnummer I.2.a. Lokale Referenznummer:

I.3. Zuständige oberste Behörde

I.4. Zuständige örtliche Behörde

I.5. Empfänger

Name

Anschrift

Postleitzahl

I.6. Nr. der relevanten Originalbescheinigungen Nr. der Begleitdokumente

Händler

Name Zulassungsnummer

I.8. Herkunftsland ISO-Code I.9. Herkunftsregion Code I.10. Bestimmungsland ISO-Code I.11. Bestimmungsregion Code

I.12. Herkunftsort/Fangort

Haltungsbetrieb Sammelstelle Viehhandelsplatz für Sf.,Zi.(91/68/ECC)

Zugelassene Einrichtung Besamungsstation Zugelassener Fischzuchtbetrieb

Embryotransfereinrichtung Verarbeitungsbetrieb Andere

Name

Anschrift

Zulassungsnummer

Postleitzahl

I.13. Bestimmungsort

Haltungsbetrieb SammelstelleViehhandelsplatz für Sf.,Zi.(91/68/ECC)

Zugelassene Einrichtung Besamungsstation Zugelassener Fischzuchtbetrieb

Embryotransfereinrichtung Verarbeitungsbetrieb Andere

Name

Anschrift

Zulassungsnummer

Postleitzahl

I.14. Verladeort

Postleitzahl

I.15. Datum und Uhrzeit des Abtransports

I.16. Transportmittel

Flugzeug Schiff Eisenbahnwaggon

Straßenfahrzeug Andere

Kennzeichen::

Nummer(n):

I.17. Transportunternehmen

Name

Anschrift

Postleitzahl

Zulassungsnummer

Mitgliedstaat

I.18. Tierart/Erzeugnis I.19. Erzeugnis-Code (Zollcode)

I.20. Anzahl/Menge

I.22. Anzahl Packstücke

I.23. Plomben- und Behälternummer I.24. Art der Verpackung

I.21. Erzeugnistemperatur

Umgebungstemperatur Gekühlt Gefroren

I.25. Tiere/ Erzeugnisse zertifiziert für folgenden Zweck::

Zucht Mast Schlachtung Wandertierhaltung Zugelassene Einrichtungen  

Künstliche Reproduktion Eingetragene Pferde Wiederaufstockung Heimtiere

Lebensmittel   Futtermittel Pharmazeutische Verwendung Technische Verwendung Sonstige

I.26. Durchfuhr durch ein Drittland

Drittland ISO-Code

Ausgangs-GKS Code

Eingangs-GKS BIP Nummer

I.27. Durchfuhr durch Mitgliedstaaten

Mitgliedstaat ISO-Code

Mitgliedstaat ISO-Code

Mitgliedstaat ISO-Code

I.28. Ausfuhr

Drittland ISO-Code

Ausgangs-GKS Code

I.29. Voraussichtliche Transportdauer

I.30. Transportplan

Ja Nein

I.31. Identifizierung der Tiere
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Der unterzeichnete  amtliche Tierarzt (1)  / für den Herkunftsbetrieb zuständige behördlich zugelassene Tierarzt(1)  bestätigt Folgendes:

Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren die vorstehend bezeichneten Tiere transportfähig im Sinne der Richtlinie 91/628/EWG des Rates.1.

Die Anforderungen von Artikel 4 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates sind erfüllt.2.

Das Tier  (andere als unter die Richtlinie 64/432/EWG fallende Wiederkäuer / Schweine)  (1)3.1.

gehört zur Art der(a)

zeigte bei der Untersuchung keine klinischen Anzeichen einer Krankheit, für die es  empfänglich ist;(b)

stammt aus  einem amtlich anerkannt tuberkulosefreien, amtlich anerkannt brucellosefreien bzw. brucellosefreien Bestand oder aus einem Betrieb, der nicht wegen Schweinepest gesperrt

ist (1)  oder aus  einem Betrieb, in dem es mit Negativbefund gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer ii) der Richtlinie 92/65/EWG getestet wurde .

(c)

Im Falle von anderen als den unter die Richtlinie 90/539/EWG fallenden Vögeln3.2.

erfüllt die Sendung die Anforderungen von Artikel 7 der Richtlinie 92/65/EWG und die Tiere zeigten bei der Untersuchung keine klinischen Krankheitsanzeichen.

Im Falle von Hasentieren3.3.

erfüllt die Sendung die Anforderungen von Artikel 9 der Richtlinie 92/65/EWG und die Tiere zeigten bei der Untersuchung keine klinischen Krankheitsanzeichen.

Zusätzliche Garantien hinsichtlich der Krankheiten gemäß Anhang B Teil 2 der Richtlinie 92/65/EWG(1):4.

EntscheidungKrankheit

EntscheidungKrankheit

EntscheidungKrankheit

  Zusätzliche Angaben zum GesundheitszustandII. 2.

  Die Sendung besteht aus lebendem Geflügel/Eintagsküken/Bruteiern aus Betrieben, in denen nicht gegen Aviäre Influenza geimpft wurde.  (1).. II.2.1.

Nicht Zutreffendes streichen.(1)

 Wie von dem Mitgliedstaat, der nach geltendem Gemeinschaftsrecht zusätzliche Garantien verlangen darf, vorgeschrieben.(2)

In jedem Falle anzugeben; bei kleinen Tieren reicht die Kennnummer der Partie aus.(3)

Amtlicher Tierarzt oder amtlicher Inspektor

Qualifikation und Titel:Name (in Großbuchstaben):

Nr.der lokalen Veterinäreinheit:Lokale Veterinäreinheit:

Unterschrift:Datum:
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EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 92/65 EI Tieren aus betrieben (Freilebende Huftiere, Vögel,
Hasenartige und Fleischfresser)

II. Angaben zum Gesundheitszustand II.a. Referenz-Nr. der Bescheinigung II.b. Lokale Referenznummer
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